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Bekanntmachungen
Amtliche Mitteilungen der Stadtverwaltung Griesheim

Bauleitplanung der Stadt Griesheim
Bebauungsplan „Wilhelm-Leuschner-Straße / August-Bebel- 
Straße / Bessunger Straße / Friedrich-Ebert-Straße –  
2. Änderung“ (Bplan 32) in Griesheim, Gemarkung Griesheim 

Hier: Beschluss über die Änderung des Bebauungsplanentwurfs; 
Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans „Wilhelm-Leuschner-Straße /  
August-Bebel-Straße / Bessunger Straße / Friedrich-Ebert-Straße – 
2. Änderung“ (Bplan 32) wurde gem. § 4a Abs. 3 S. 1 BauGB nach den 
Verfahren gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB insbesondere auf-
grund der aus der Öffentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen ge-
ändert. Die Beteiligungsverfahren sind daher gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V. mit §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB erneut durchzuführen. Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Griesheim hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 16.03.2023 dem geänderten Entwurf des 
Bebauungsplans zugestimmt und die Durchführung der erneuten 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit 
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Das Plangebiet des Bebauungsplans „Wilhelm-Leuschner-Straße / 
August-Bebel-Straße / Bessunger Straße / Friedrich-Ebert-Straße – 
2. Änderung“ (Bplan 32) umfasst eine Fläche von 10.350 m² (1,03 ha) 
und befindet sich im zentralen Bereich der Stadt Griesheim südlich 
der Wilhelm-Leuschner-Straße (B 26). Im Norden grenzt das Plange-
biet an das Innenstadtareal entlang der Wilhelm-Leuschner-Straße 
mit dem dort vorhandenen Urbanen Gebiet sowie dem Sondergebiet 
großflächiger Einzelhandel, nicht störendes Gewerbe und Wohnen, 
an. Im Osten befindet sich die Straßenverkehrsfläche der Friedrich-
Ebert-Straße, im Süden die Bessunger Straße und im Westen die Au-
gust-Bebel-Straße.
Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Lageplan dargestellt.

Ziele und Zwecke der Planung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wilhelm-Leuschner-
Straße / August-Bebel-Straße / Bessunger Straße / Friedrich-Ebert-
Straße – 2. Änderung“ (Bplan 32) soll insbesondere die planungs-
rechtliche Regelung der zulässigen Art der baulichen Nutzung als 
Allgemeines Wohngebiet für das gesamte Plangebiet erfolgen. Die 
Festsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplans von Teilflächen 
im nordöstlichen Bereich des Plangebietes als Mischgebiete ent-
spricht nicht mehr der derzeitigen Art der baulichen Nutzung. 
Zudem lassen die Festsetzungen der überbaubaren Grundstücks-
flächen keine Erweiterungsmöglichkeiten für die bestehende Be-
bauung zu. Diesbezüglich soll die Steuerung einer verträglichen 
Nachverdichtung im Bestand für das bebaute Gebiet mit Regelun-
gen zur überbaubaren Grundstücksfläche erfolgen. Durch Fest-
setzungen hinsichtlich der Überbauung von rückwärtigen Grund-
stücksflächen soll eine weitere Ausnutzung des Flächenpotentials 
ermöglicht werden.
Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans „Wilhelm-Leusch-
ner-Straße / August-Bebel-Straße / Bessunger Straße / Friedrich-
Ebert-Straße – 2. Änderung“ (Bplan 32) wurde durch das Planungs-
büro GPM, Kronberg, eine Potenzialbewertung auf Vorkommen 
von gesetzlich geschützten Arten durchgeführt. Dieses kam zu dem 
Ergebnis, dass auf Vorhabenebene durch Berücksichtigung von Ver-
meidungsmaßnahmen ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann.
Des Weiteren wurde im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungs-
verfahrens durch die Krebs+Kiefer Ingenieure GmbH, Darmstadt, 
eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Die Schalltechnische 
Untersuchung hat ergeben, dass innerhalb des Plangebietes eine 
Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 durch die Ge-
räuscheinwirkungen des Verkehrslärms sowie der Immissionsricht-
werte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete durch Anlagenlärm 
vorliegt. Daher besteht das Erfordernis, geeignete Vorkehrungen 
zum Schutz vor Verkehrslärm und vor Anlagenlärm für die Bebau-
ung vorzusehen.
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB – Bebauungspläne der Innenentwick-
lung. Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Ver-
fahren nach § 13a BauGB liegen vor, da der Bebauungsplan der In-
nenentwicklung dient und die maximale Grundfläche innerhalb des 
Plangebietes aufgrund der Größe des Geltungsbereiches von 10.350 
m² weniger als 20.000 m² beträgt.
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 
2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB ist 
nicht anzuwenden.

Erneute Öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V. mit  
§ 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf des Bebauungsplans „Wilhelm-Leuschner-Straße /  
August-Bebel-Straße / Bessunger Straße / Friedrich-Ebert-Straße – 
2. Änderung“ (Bplan 32) mit Begründung, Artenschutzrechtlicher 

Potenzialbewertung und Schalltechnischer Untersuchung kann in 
der Zeit von

Mittwoch, 29. März bis einschließlich Freitag, 5. Mai

im Rathaus der Stadt Griesheim (Wilhelm-Leuschner-Straße 
75, 64347 Griesheim, Fachbereich V – Stadtentwicklung / Flur),  
während der Öffnungszeiten (Sprechzeiten) der Stadtverwaltung 
montags von 7.00 – 12.30 Uhr, 13.30 – 16.30 Uhr,
dienstags von 7.30 – 12.30 Uhr, 13.30 – 16.30 Uhr,
mittwochs nur nach Terminvereinbarung
donnerstags von 7.30 – 12.30 Uhr, 13.30 – 18 Uhr,
freitags von 7.30 – 12.30 Uhr
eingesehen und über seine Inhalte Auskunft verlangt werden. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegen-
den Unterlagen stehen zusätzlich während des Auslegungszeit-
raums auch im Internet auf der Homepage der Stadt Griesheim 
www.griesheim.de unter „Wohnen & Umwelt“  „Bauleitplanung“  
(https://www.griesheim.de/wohnen-umwelt/bauleitplanung/), 
auf der Website der Planergruppe ROB www.planergruppe-rob.de 
unter „Beteiligungsverfahren“ (http://www.planergruppe-rob.de/ 
beteiligungsverfahren/) und über das zentrale Internetportal der  
Bauleitplanung in Hessen https://bauleitplanung.hessen.de/ zum 
Download bereit.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Über die abgegebenen Stellungnahmen entscheidet die 
Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung. Da das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Datenschutzhinweise in Bezug auf die Abgabe von Stellungnahmen
Es wird darauf hingewiesen, dass Personen, welche eine Stellung-
nahme einreichen, mit der Abgabe der Stellungnahme der Ver-
arbeitung aller von ihnen angegebenen personenbezogenen Daten 
- dazu zählen insbesondere Vor- und Nachname, Anschrift, Telefon-
nummer, Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse - zustimmen. Gemäß 
Artikel 6 Abs. 1c und 1e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
werden die Daten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens von der 
Stadt und dem von ihr mit der Auswertung der Stellungnahmen be-
auftragten Büro Planergruppe ROB GmbH, Am Kronberger Hang 
3, 65824 Schwalbach am Taunus für die gesetzlich bestimmten 
Dokumentationspflichten und für die Informationspflicht gegen-
über den betroffenen Personen genutzt. Die personenbezogenen 
Daten werden gelöscht, sobald sie für das Verfahren nicht mehr 
benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen be-
stehen. Nach Art. 15, 16, 17 und 18 DSGVO stehen der betreffenden 
Person folgende Rechte zu: Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, 
Vervollständigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
datenschutzrechtliche Beschwerde bei der zuständigen Daten-
schutzaufsichtsbehörde einlegen: Zuständig ist der Hessische Be-
auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Strese-
mann-Ring 1, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Tel. (0611) 1408-0,  
Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de.

Der Magistrat
gez. Geza Krebs-Wetzl / Bürgermeister

Abbildung 1: Lage des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans „Wilhelm-Leuschner-Straße / August-Bebel-Straße / Bessunger
Straße / Friedrich-Ebert-Straße – 2. Änderung“; genordet, ohne  
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BESSUNGER STRASSE 122
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TELEFON (0 61 55) 23 03
 Ausstellungsraum mit großer Modellvielfalt · Überführungen · 

Erledigung aller Formalitäten · Auf Wunsch Vorsorge zu Lebzeiten

Für uns alle viel zu früh entschlief am Montag plötzlich und unerwartet
unser guter Vater, Opa, Uropa, Schwiegervater, Schwager und Onkel

Werner  Kopka
*14. 2. 1938        † 13. 3. 2023

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied
Dein Sohn Karsten mit Familie
Deine Tochter Cornelia mit Familie
und alle Angehörigen

Griesheim, Friedrich-Ebert-Straße 44

Die Urnentrauerfeier findet am Donnerstag, dem 23. 3. 2023, um 11 Uhr 
auf dem Friedhof in Griesheim statt.

Günther Bassenauer
Herzlichen Dank

sage ich allen, die sich in Trauer mit mir verbunden 
fühlten, gemeinsam mit mir Abschied nahmen und 
für einen Händedruck wenn Worte fehlten.

Besonderen Dank an Herrn Pfarrer Waldeck für seine 
trostreichen Worte, der Badischen Beamtenbank 
für ihren Nachruf, den Schulkameraden und dem 
Darmstädter Fechtclub sowie dem Bestattungsinstitut 
Hofmann.

Helga Bassenauer

Rahmen: 3 spaltig  x  80 mm
Nr. 

Griesheimer Anzeiger : Freitag, 17.3.2023

Hildegard Presber
* 24. 7. 1935     † 21. 2. 2023

Herzlichen Dank 
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und 
Bekannten für die Begleitung auf  ihrem letzten 
Weg, für Blumen und Zuwendungen sowie die 
Beileidsbekundungen. 

Besonderer Dank gilt dem Pflegeteam Umano 
und dem Palliativteam des Stadtkrankenhauses 
Darmstadt für die umsichtige Betreuung sowie 
Herrn Pfarrer Gallasch für die einfühlsamen 
Worte.

Alexandra und Jonathan Presber

Rahmen: 3 spaltig x   85  mm

Griesheimer Anzeiger : Freitag, 17.3.2023  

Wir haben Abschied genommen von unserer Mutter, 
Oma, Uroma

Katharina Schweitzer
* 12. 1. 1929   † 22. 2. 2023

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Allen, die 
ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.

Herrn Pfarrer Uhde danken wir für den würdevollen 
Abschied.

Dem Haus Waldeck danken wir für die fürsorgliche 
Unterstützung in den letzten 7 Jahren.

Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. Keller und ihrem 
Team für die jahrelange liebevolle Betreuung.

Im Namen aller Angehörigen
Katharina Schweitzer

Rahmen: 2 spaltig x    85 mm

Griesheimer Anzeiger :  Freitag, der 17.3.2023 ??? 

Traueranzeigen  

Tel. 0 62 58 / 93 36 - 0

Wir lassen nur  

die Hand los, 

nicht den  

Menschen.

Griesheimer Anzeiger

…und über 
das Leben hinaus. 

Bitte sprechen Sie mich an:
Dr. Tobias Eilers
Telefon 0221 99399-111
www.johanniter.de/nrw

Mit Ihrem Testament können Sie schon 
heute Gutes tun. Die Johanniter sind da, wo 
Menschen in Not sind.

Ganz in 
meinem Sinne…

Jeder  
ist besonders
Bethel setzt sich  
für Menschen mit  
Behinderungen ein.   

www.bethel.de
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Unterstützen Sie 
Menschen in Not!

Helfen 
Sie 

jetzt!
www.drk.de

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
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Ukraine
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